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1 Neue Rechengrößen 

1.1 Sozialversicherungswerte und –größen 2013/2014  

Wert 2013 2014 

Kranken- und Pflegeversicherung West/Ost  

Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in €  

47.250,00 

(3.937,25) 

48.600,00 

(4.050,00) 

Renten- und Arbeitslosenversicherung West  

BBG in €  

69.600,00 

(5.800,00) 

71.400,00 

(5.950,00) 

Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost  

BBG in € 

58.800,00 

(4.900,00) 

60.000,00 

(5.000,00) 

Krankenversicherung in % 15,5 15,5 

Rentenversicherung in % 18,9 18,9 

Arbeitslosenversicherung in % 3,0 3,0 

Pflegeversicherung in % 2,05 

(+ evtl. 0,25) 

2,05 

(+ evtl. 0,25) 

Insolvenzgeldumlage in %   0,15   0,15 

Maximaler Beitragszuschuss für privat Versicherte  

Krankenversicherung (mit Anspruch auf Krankengeld) in € 

Pflegeversicherung in € 

 

287,44 

40,36 

 

295,65 

41,51 

Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung (allgemein) 

in € 

seit 31.12.2002 privat Versicherte in € 

 

52.200,00 

47.250,00 

 

53.550,00 

48.600,00 

Geringfügigkeitsgrenze 450,00 450,00 

Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) 325,00 325,00 

Gleitzonenfaktor 0,7605 0,7605 

Vereinfachte Formel ab 01.01.2013:  Beitragspflichtige Einnahme = 1,2694375 x Arbeitsentgelt - 229,021875 

Vereinfachte Formel Übergangsfälle: Beitragspflichtige Einnahme = 1,2395 x Arbeitsentgelt - 191,60 

Bezugsgröße (z.B. Fiktiventgelt für Behinderte) 

Kranken- und Pflegeversicherung West in €  

 

Renten- und Arbeitslosenversicherung West in € 

 

Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost in € 

 

 

32.340,00  

(2.695,00) 

32.340,00  

(2.695,00) 

27.300,00  

(2.275,00) 

 

33.180,00  

(2.765,00) 

33.180,00  

(2.765,00) 

28.140,00  

(2.345,00) 
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1.1 Fälligkeitstermine 2014  

Der Beitragsnachweis muss der Einzugsstelle bereits am fünftletzten Bankarbeitstag des Monats um 0:00 Uhr vor-

liegen! 

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beitrags-Fälligkeit 29. 26. 27. 28. 27. 26. 29. 27. 26. 28./29.* 26. 23. 

Beitragsnachweis 27. 24. 25. 24. 23. 24. 25. 25. 24. 24./27.* 24. 19. 

* Aufgrund des nicht bundeseinheitlichen Feiertages richtet sich dieser Termin nach dem Sitz der Einzugsstelle. 

Der Fälligkeitstermin gilt für Bundesländer, in denen der 30. Mai (Fronleichnam) ein Feiertag ist. 



TOPIX:8    Lohnbuchhaltung:  Änderungen 2014  Seite 5 

2 DEÜV-Jahresmeldung 

2.1 Neue Frist 

Mit dem „Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialgerichtsge-

setzes und zur Änderung anderer Gesetze (BUK-NOG)“ wurde die Vorverlegung der Abgabefrist für die Jahresmel-

dungen beschlossen. 

☛  Jahresmeldungen sind nicht mehr zum 15.04., sondern spätestens zum 15.02. abzugeben. 

2.2 Märzklausel 

Einmalige Zuwendungen, die die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten und in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. 

gezahlt werden, müssen nach § 23a Abs. 4 SGB IV dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum des Vorjahres zuge-

rechnet werden (sofern zu diesem Zeitpunkt das Arbeitsverhältnis bereits bestanden hat).  

Wird eine solche Einmalzahlung als Märzklausel abgerechnet, muss eine Sondermeldung mit dem Abgabegrund 54 

zusätzlich zu der Jahresmeldung (Abgabegrund 50) erstellt werden. Diese „54“-Meldung enthält kein UV-Entgelt, da 

in der UV das Zuflussprinzip gilt.  

Umsetzung in TOPIX:8 

In TOPIX:8 werden die Jahresmeldungen automatisch mit den Januar-Beitragsnachweisen erstellt. Rechnen Sie ab 

Januar zusätzlich Einmalbezüge nach Märzklausel ab, entsteht hierfür eine Sondermeldung. 
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☛  Jahresmeldungen mit Abgabegrund 50 lassen sich nicht mehr löschen. Sollten Sie jedoch im Januar die DEÜV-

Meldungen getrennt von den Beitragsnachweisen versenden, gehen Sie so vor: 

– Öffnen Sie die Übersichtsliste SV-Meldungen. 

– Wählen Sie im Schaltflächenmenü Aktion den Befehl Beitragsnachweise und Meldungen nach DEÜV sen-
den. 

– Aktivieren Sie im anschließenden Dialog die Option Jahresmeldungen noch nicht versenden.  

Diese Option ist nur im Januar auswählbar. 

 

Sollte sich durch eine nachträgliche Abrechnung für die Jahresmeldung etwas ändern, werden ungesendete Mel-

dungen automatisch berichtigt. 
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3 ELStAM 
Seit dem letzten Lohnabrechnungszeitraum 2013 müssen alle Mitarbeiter, für die der Lohnsteuerabzug durchge-

führt wird, bei ELStAM angemeldet sein. Mit einer Frist von sechs Monaten für die Nutzung der bereitgestellten Da-

ten ist das Verfahren spätestens zum 01.06.2014 Pflicht. 

3.1 ELStAM in TOPIX:8 

Nachdem alle Mitarbeiter erfolgreich angemeldet wurden, ist bei Neueinstellungen darauf zu achten, dass Sie von 

Ihren Arbeitnehmern die Steuer-Identifikationsnummer und das Geburtsdatum eingeben sowie angeben, ob es sich 

um ein Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnis handelt. 
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Weitere Informationen zu ELStAM finden Sie im Dokument 

http://www.topix.de/media/doku_kunden/kurzanleitungen/ELStAM_Steuerkartenabruf.pdf 

3.2 ELStAM - besondere Sachverhalte 

Sonstiger Bezug nach Austritt 

Erhält ein Arbeitnehmer einen sonstigen Bezug nach Austritt und wurde dieser Mitarbeiter bereits abgemeldet, ist 

wie folgt vorzugehen: 

1.  Erneute ELStAM-Anmeldung über Abweichendes Meldedatum mit der Kennzeichnung „Nebenarbeitgeber“ 

zum Zeitpunkt des Zuflusses.  

2.  ELStAM aktualisieren. 

3.  Die Lohnabrechnung unter Berücksichtigung der abgerufenen ELSTAM erstellen (Steuerklasse VI). 

4.  Nach der Erstellung der Abrechnung den Arbeitnehmer mit Hilfe des abweichenden Meldedatums wieder 

bei ELStAM abmelden. 

Freibetrag bzw. Faktor 

War für den Arbeitnehmer im Jahr 2013 ein Freibetrag oder ein Faktor hinterlegt, so wird dieser durch die Ak-

tualisierung der ELSTAM-Daten für 2014 auf „0“ gesetzt.  

☛ Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig, dass für das neue Jahr bei Bedarf wieder ein Freibetrag bzw. ein 

Faktor beantragt werden muss.  

Nach der Neubeantragung durch den Arbeitnehmer beim Finanzamt können Sie die gültigen Werte einige Tage 

später mit der Aktion ELStAM (Steuerkartenabruf) aktualisieren abrufen. Die Aktion finden Sie im Schaltflä-

chenmenü Aktion der Mitarbeitermaske (Stamm > Mitarbeiter). 

Umzug ins Ausland 

Meldet sich ein Arbeitnehmer bei der Meldebehörde wegen eines Wegzugs ins Ausland ab, werden seine ELStAM-

Daten für einen weiteren Abruf gesperrt. 

Zuzug aus dem Ausland 

Nachdem der Arbeitnehmer sich beim Einwohnermeldeamt angemeldet hat, erhält er vom Finanzamt eine Steuer-

Identifikationsnummer und wird in der ELStAM-Datenbank gespeichert. Dieser Vorgang kann jedoch einige Zeit 

dauern. Meldet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor der Datenspeicherung an, erhält er ggf. die Meldung „keine 

Anmeldeberechtigung“. 

➽ Wenn ein Mitarbeiter erst vor wenigen Tagen in Deutschland angemeldet wurde, warten Sie einige Tage 

mit der Anmeldung.  

➽ Nach dem Eintritt eines Arbeitnehmers können Sie die Lohnsteuerabzugsmerkmale bis zu drei Monate 

selbst ermitteln. 

Tod eines Arbeitnehmers 

Bei einem Todesfall melden die Gemeinden das Sterbedatum an das Bundeszentralamt für Steuern. Der ELStAM-

Datensatz des Verstorbenen wird für weitere Abrufe automatisch gesperrt. Die Datenbank meldet bei einem EL-

StAM-Abruf „keine Abrufberechtigung mehr“ 

In TOPIX:8 wird das Sterbedatum als Austritt mit dem Grund „Tod“ erfasst. 
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3.3 ELStAM Fehlermeldungen 

Fehler: 610101210 bzw. 510005200  - Prüfung des zum Zertifikat zugehörigen Ordnungsmerk-
mals auf dem ElsterOnlinePortal.  

Stellt der Arbeitgeber fest, dass die zum ELSTER-Zertifikat gehörende Steuernummer veraltet ist und eine neue 

Steuernummer von ihm bereits verwendet wird, wird eine Registrierung des Zertifikats auf die aktuelle Steuer-

nummer empfohlen. 

Fehler 552020103 - Wechsel des Hauptarbeitgebers. Ein anderer Arbeitgeber hat diesen Mitar-
beiter auch angemeldet.  

Erhält man für einen Arbeitnehmer ein Update der ELStAM mit dem Verfahrenshinweis "Wechsel des Hauptarbeit-

gebers" und Steuerklasse 6, obwohl man weiterhin gesichert der Hauptarbeitgeber ist, wurde der Mitarbeiter ver-

mutlich von einem anderen (früheren) Arbeitgeber angemeldet. 

 

In diesem Fall meldet man den Arbeitnehmer mittels abweichendem Meldedatum zum 01.02.2013 ab (Datum steht 

rückwärts im roten Fehlertext: 20130201, also 01.02.2013), wartet auf die Abmeldebestätigung und meldet ihn er-

neut mit einem Eintrag in das abweichende Meldedatum einen Tag später zum 02.02.2013 wieder an. 

Fehler „keine Abrufberechtigung“ 

Diese Fehlermeldung kann unterschiedliche Ursachen haben. Rückfragen beim Mitarbeiter oder bei der ELStAM-

Hotline (https://www.elster.de/elstam_kformular.php) unter Angabe der Transferticketnummer können hier oft eine 

genauere Fehlerbeschreibung liefern. 
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4 Reisekostenreform 

Mit dem „Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reiseko-

stenrechts“ vom 20.02.2013 (BGBI. I 2013, Seite 285) wird das steuerliche Reisekostenrecht erstmals gesetzlich ge-

regelt, was Rechtssicherheit schaffen soll. Bis zum 31.12.2013 waren die Reisekosten nur in Verwaltungsanweisun-

gen niedergeschrieben und von immer wieder ändernden Rechtsprechungen geprägt. 

Geregelt wurde hier unter anderem: 

   Erste Tätigkeitsstätte 

   Zuordnung einer Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber 

   Dauerhafte Zuordnung 

   Mehrere Tätigkeitsstätten 

Die Reform tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 

4.1  Einstellungen 

Für die neuen Berechnungsmethoden sollten in den TOPIX:8-Grundeinstellungen (TOPIX:8/Datei > Einstellun-
gen, Seite Reisekosten) einige Felder angepasst werden: 

 Hinterlegung der "Kürzung Verpflegungspauschale" 

 Ggf. Erfassung abweichender Tagespauschalen 

 Überprüfung der FiBu-Konten  

 

 

☛ Für die Mahlzeitengestellung werden die FiBu-Konten der Tagespauschale herangezogen. 
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4.2 Reisekosteneingabe im Bereich  Reisekosten 

Bisher konnten Sie im Bereich Reisekosten nur die eigenen Reisekostenabrechnungen erfassen. Zukünftig ist es 

nun möglich, diese auch für andere Mitarbeiter in dem Bereich zu einzugeben. Dazu benötigen Sie aber den „Er-

weiterten Zugriff“ in den Benutzereinstellungen: 

 

Wenn Sie nun im Bereich Reisekosten auf die Schaltfläche Neu klicken, öffnet sich eine Auswahlliste mit allen Mit-

arbeitern, für die Reisekosten erfasst werden können. Sie selbst sind dabei immer vorgewählt. 
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4.3 Pauschalen für Fahrtkosten 

Für die Benutzung eines eigenen Fahrzeuges gelten folgende Pauschalen: 

0,30 €/km PKW 

0,20 €/km Motorrad/Motoroller/Moped/Mofa 

Weggefallen sind die Pauschalen für die Benutzung des Fahrrades sowie die km-Sätze für Mitfahrer. 

4.4 Verpflegungsmehraufwendungen 

Ab 01.01.2014 existieren nur noch zwei Pauschalen zum Verpflegungsmehraufwand bei beruflichen Abwesenheits-

zeiten. 

 Die erste Pauschale in Höhe von 12 € bezieht sich auf eine Abwesenheit zwischen 8 und 24 Stunden (ohne 

Übernachtung) sowie für den Tag der An- und Abreise. 

 Die zweite Pauschale in Höhe von 24 € bezieht sich auf Abwesenheiten über 24 Stunden (sog. Zwischentage). 

 

Zusätzlich gibt es nun auch ein neues Feld mit Übernachtung unter der Gruppe Tagespauschale. Diese Option hat 

auf folgende Fälle Auswirkung: 

 Bei mehrtägigen Reisen "mit Übernachtung" erfolgt keine Prüfung auf eine Mindestabwesenheit. Es wird für An- 

und Abreise automatisch jeweils eine Pauschale von 12 € in der Reisekostenabrechnung berechnet. 

 Bei eintägigen Reisen über Nacht (also an 2 Kalendertagen) "ohne Übernachtung" kann bei einer gesamten Ab-

wesenheit von mehr als 8 Stunden eine Pauschale von 12 € berücksichtigt werden. 

TOPIX:8 berechnet dies automatisch bei einer Abwesenheit über zwei Kalendertage, wenn das Feld mit Über-
nachtung nicht angekreuzt ist.  
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4.5  Mahlzeitengestellung 2014 

Amtl. Sachbezugswert: 

 Frühstück 1,63 € 

 Mittagessen 3,00 € 

 Abendessen 3,00 € 

Kürzung bei üblichen Mahlzeiten auf Veranlassung des Arbeitgebers: 

 Frühstück 4,80 € (oder 20% der Tagespauschale im Ausland) 

 Mittagessen 9,60 € (oder 40% der Tagespauschale im Ausland) 

 Abendessen 9,60 € (oder 40% der Tagespauschale im Ausland) 

Die Option "amtl. Sachbezugswert als Abzug" ist ab 2014 nur noch erlaubt, wenn der Arbeitnehmer keine Verpfle-

gungspauschale beanspruchen kann. Dies liegt regelmäßig vor, wenn der Arbeitnehmer nicht mehr als 8 Stunden 

beruflich tätig ist und der Arbeitgeber eine Mahlzeit erstattet, oder wenn die Dreimonatsfrist abgelaufen ist. 

Der Arbeitgeber muss zukünftig die an den Arbeitnehmer zu zahlende Verpflegungspauschale kürzen, wenn er ihm 

eine Mahlzeit im Rahmen einer Auswärtstätigkeit zur Verfügung stellt. Mit der neuen Option "Kürzung Verpfle-

gungspauschale" zieht TOPIX:8 je nach Eingabe für ein Frühstück 20% des Tagespauschalsatzes (4,80 €) und für 

Mittag- und Abendessen 40% des Tagespauschalsatzes (9,60 €) ab. Der Sachbezugswert kann nicht angesetzt wer-

den. Die Verpflegungspauschale kann maximal auf 0 € gekürzt werden. 

 

In TOPIX:8 haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Mahlzeiten je Reisetag zu dokumentieren, um so eine genaue 

Ermittlung der Resttagespauschale zu ermitteln. 
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4.6 Auswärtstätigkeiten im Ausland 

Für die Tätigkeiten im Ausland gelten die gleichen Regelungen. Auch hier gibt es zukünftig nur noch zwei Pauscha-

len. 

Der Pauschalbetrag bestimmt sich nach dem Ort, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht, bzw. 

nach dem letzten Tätigkeitsort im Ausland. 

Die Pauschalen und Spesensätze für Reisen ins Ausland wurden laut BMF-Schreiben vom 11.11.2013 aktualisiert 

und sind unter dem Zielort/Land auswählbar. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2013-

11-11-reisekosten-reisekostenverguetung-auslandsreisen-2014.pdf 

4.7  Übernachtungskosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit 

Übernachtungskosten sind die notwendigen Mehraufwendungen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste 

Übernachtungen. Hotelrechnungen werden als Beleg erfasst, Übernachtungspauschalen über das Ankreuzfeld 

Pauschalbetrag im Bereich Unterbringung: 
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5 SEPA 
Zum 01.02.2014 werden bargeldlose Zahlungen innerhalb der SEPA-Länder vereinheitlicht.  

Abkürzungslegende: 

– IBAN:  International Bank Account Number (Internationale Kontonummer) 

– BIC:  Bank Identifier Code (Internationale Bankleitzahl) 

– SEPA:  Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsraum) 

5.1  Benutzerrechte 

1. Wählen Sie unter Ablage/Datei > Benutzer den Mitarbeiter aus, der für die SEPA-Umstellung zuständig ist. 

2. Geben Sie unter Zugriffsrechte die eigene Bankverbindung frei: 

 

3. Nun die Bankleitzahlen freigeben: 
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4. Und zum Schluss die IBAN-Sonderregeln freigeben: 

 

5.2 Einstellungen 

Ebenso muss die SEPA-Umstellung in den TOPIX:8-Grundeinstellungen aktiviert werden (TOPIX8/Datei > Ein-
stellungen, Seite Zahlungsverkehr > SEPA): 

 

Damit Sie die nächsten Lohnabrechnungen per SEPA-Überweisungen durchführen können, aktivieren Sie die Op-

tionen SEPA aktivieren und Neue Tätigenmaske (es müssen immer beide Optionen aktiviert sein!). 

 

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Dokument 

http://www.topix.de/media/doku_kunden/kurzanleitungen/SEPA_Umstellung_Zahlungsverkehr.pdf 
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5.3 IBAN-Konvertierung durchführen 

Mit der Installation von TOPIX:8 ab Version 8.8.6v3 werden die neuen IBAN-Regeln und die aktuellen Bankleitzah-

len automatisiert in TOPIX:8 mitgeliefert. 

Vor der IBAN-Konvertierung sind zwei Vorbereitungen wichtig: 

 Installieren Sie den TOPIX:8-Server und den TOPIX:8-Arbeitsplatz neu, damit Ihnen die IBAN-Regeln und die 

aktuellen Bankleitzahlen zur Verfügung stehen! 

 Aktualisieren Sie Ihr Bankleitzahlenverzeichnis!  

So starten Sie die automatische IBAN-Konvertierung Ihrer Bankverbindungen: 

1. ��Die Übersichtsliste der Bankleitzahlen öffnen (Stamm > Weitere Stammdaten > Bankleitzahlen).  

2. ��Im Schaltflachenmenü Aktion den Befehl IBAN-Konvertierung wählen. 

Sie erhalten eine Auswahl der Programmbereiche, die Sie konvertieren können. Für den Lohnbereich sind dies 

Mitarbeiter, Krankenkassen und Finanzamt: 

 

3. Unter Bereiche festlegen, welche Programmbereiche bearbeitet werden sollen. 

Die Optionen Prüfen und Textprotokoll sollten aktiviert werden, um die Konvertierung zu protokollieren. 

Informationen zu den relevanten Optionen für den Lohnbereich: 

Mitarbeiter Hier werden die Kontodaten der Mitarbeiter, der Mitarbeiterlohnarten und der 

Nebenleistungen konvertiert. 

Finanzamt Hier werden die Konten des Finanzamtes in den Einstellungen und im gleichen Zug 

der AAG-Erstattung in den Einstellungen gewandelt. 

☛ Wenn Sie am AAG-Verfahren teilnehmen und einen Anspruch auf Erstattung 

Ihrer Aufwendungen haben, dann müssen Sie zwingend auf SEPA umstellen. 

Das AAG-Verfahren startet mit SEPA bereits zum 01.01.2014. Anträge können 

nicht mehr erstellt werden, solange keine IBAN in den Einstellungen eingetra-

gen ist. 

Krankenkassen Hier werden die in den Krankenkassen hinterlegten Kontodaten konvertiert. 

Reisekosten  Reisekosten, die vor der Umstellung auf SEPA erzeugt wurden, können über die 

IBAN-Konvertierung verändert werden. 
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Kommt es während der Konvertierung zu Problemen, bietet TOPIX:8 am Ende der Konvertierung per Dialog an, ein 

Fehlerprotokoll zu öffnen. 

 

Durch Doppelklick auf eine Zeile im Fehlerprotokoll öffnen Sie den betroffenen Datensatz in seiner Eingabemas-

ke. Sie können hier Korrekturen durchfuhren. 

5.4 SEPA in den Krankenkassen 

Ab der Version 8.8.7 von TOPIX:8 ist eine erweiterte Krankenkassen-Beitragssatzdatei im Programm integriert. Mit 

dem Abgleich der Beitragssätze werden nun auch die Bankverbindungen der Krankenkassen aktualisiert und au-

tomatisch in die jeweiligen Datensätze eingetragen.  

☛   Möchten Sie die Kontoverbindung einer Krankenkasse selbst pflegen, da Sie ein zum Hauptkonto abwei-

chendes Konto verwenden, aktivieren Sie die Option Bankverbindung selbst pflegen. Die Bankdaten werden 

bei der Krankenkassenaktualisierung danach nicht mehr geändert: 

 
Die Eingabemaske Krankenkasse bearbeiten erreichen Sie über Stamm > Lohnbuchhaltung > Krankenkassen. 
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5.5 Einzug der SV-Beiträge 

Beim Lastschriftverfahren müssen die Gläubiger Ihre Kunden über einen anstehende Lastschrifteneinzug benach-

richtigen (Pre-Notification). 

Anders ist es zwischen den Krankenkassen und den Arbeitgebern. Aufgrund gesetzlicher Fristenregelung gilt hier 

ein Sonderrecht. Die Beitragsnachweise sind zwei Tage vor Fälligkeit der Beiträge zu übermitteln, die Krankenkas-

sen buchen zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Abrechnungsmonats ab. Mit der Übermittlung dieser 

Nachweise stehen auch der Zeitpunkt und die Höhe der Kontobelastung fest. Eine Benachrichtigung (Pre-

Notification) ist hier nicht mehr vorgesehen. 

➽ Sollten die Lohnabrechnungen vor der SEPA-Umstellung erstellt worden sein, werden Zahlungen mit Kon-

tonummer/BLZ erzeugt. Um das zu verhindern, erstellen Sie die Zahlungen - ohne sie zu löschen - noch 

einmal neu. Markieren Sie zu diesem Zweck die betreffenden Lohnabrechnungen in der Übersichtsliste 

(Buchhaltung > Lohnabrechnungen), wählen Sie im Schaltflächenmenü Aktion den Befehl Zahlungen vor-
schlagen und klicken Sie im Dialog Zahlungen vorschlagen auf OK: 
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6 Lohnsteuerbescheinigung 2014 
In der Lohnsteuerbescheinigung 2014 gibt es aufgrund der Reisekosten-Reform eine Änderung. In der Zeile der 

Großbuchstaben besteht nun die Möglichkeit, ein „M“ einzutragen. Das "M" muss auf der Lohnsteuerbescheini-

gung vermerkt werden, wenn der Arbeitnehmer eine unentgeltliche bzw. verbilligte Mahlzeit erhalten hat.  

☛ Es ist keine detaillierte Bescheinigung über die Anzahl der erhaltenen Mahlzeiten erforderlich. 

Wenn das TOPIX:8-Modul Reisekosten lizenziert ist, wird das „M“ in folgenden Fällen automatisch gesetzt: 

  Bewertung der Mahlzeit mit dem Sachbezugswert und Kürzung der Verpflegungspauschale 

  Bewertung der Mahlzeit mit dem Sachbezugswert und individuelle Versteuerung des Sachbezugswerts 

Ist nur die TOPIX:8 Lohn- und Gehaltsabrechnung lizenziert, können Sie das „M“ manuell im Mitarbeiterdatensatz 

unter Personalakte > Lohnsteuerbescheinigung im Bereich Zusätzliche Bescheinigungen auf der Lohnsteuerbe-
scheinigung erfassen: 
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7 Neuerungen in TOPIX:8 

7.1 Ausblenden nicht aktueller Felder 

Mit der neuen Version 8.8.7 können im Programmbereich Mitarbeiter auf den Seiten Lohnstammdaten > Steuer-
karte und Lohnstammdaten > Sozialversicherung alle Felder ausgeblendet werden, die zum aktuellen Datum 

nicht gültig sind. Somit werden die Daten übersichtlicher. 

Darstellung mit allen Feldern: 

 

Durch Klick auf die Ansichtsschaltfläche werden die aktuell nicht gültigen Felder ausgeblendet: 

 

Bei jedem neuen Betreten des Mitarbeiterdatensatzes werden wieder alle Felder angezeigt. Ein Löschen von Zeilen 

ist nur möglich, wenn alle Zeilen angezeigt werden. 
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7.2 Lohnwerteerfassung 

Eine weitere neue Funktion in TOPIX:8 ist die Lohnwerteerfassung.  

1. Öffnen Sie unter Stamm > Lohnbuchhaltung > Lohnarten die Lohnarten, die für die Erfassung freigegeben 

werden sollen, und setzen Sie das Kennzeichen Lohnwerteerfassung: 

 

2. Anschließend öffnen Sie Stamm > Mitarbeiter und wählen im Einblendmenü Aktion den Befehl Lohnwerte 
erfassen: 

 

3. In der Eingabemaske bestimmen Sie zuerst den Zeitraum für die Lohnwerteerfassung. Danach wählen Sie 

die Lohnart, für die Lohnwerte eingetragen werden sollen.  
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Das Einblendmenü Lohnart zeigt nur die Lohnarten an, die im Lohnartendatensatz für die Lohnwerteerfassung freige-
geben wurden. 

Nach der Auswahl der Lohnart werden alle aktiven Mitarbeiter angezeigt, die in ihren Stammdaten diese Mitarbei-

terlohnart hinterlegt haben. Falls für den ausgesuchten Monat schon Lohnwerte bei einem Mitarbeiter eingetragen 

sind, erscheinen diese hier und können überschrieben werden. 

☛  Sind für einen Mitarbeiter für den betreffenden Monat schon Lohnabrechnungen vorhanden, werden die er-

fassten Lohnwerte nicht in der Mitarbeiterlohnart gespeichert. 

 

Wenn Sie weitere Lohnarten erfassen wollen, klicken Sie auf Sichern. Ist die Erfassung abgeschlossen, wählen Sie 

Sichern und Schließen. 

Nach der Erfassung zeigt ein Berichtsfenster an, für wen Lohnwerte eingetragen wurden, bei wem sie überschrie-

ben wurden und für wen Sie evtl. nicht gespeichert werden konnten: 

 

7.3 Pfändungsberechnungen 

In TOPIX:8 war bisher die sogenannte Bruttomethode als Berechnungsgrundlage der Lohnpfändung implementiert. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts ist nach einem Urteil zum 17.04.2013 (10 AZR 59/12, veröffentlicht An-

fang Juli 2013) bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens entgegen der bislang herrschenden Meinung die 

sog. Nettomethode zugrunde zu legen. Unterschiede ergeben sich vor allem dann, wenn Arbeitnehmer unpfänd-

bare Bezüge, z. B. Urlaubsgeld oder Überstundenvergütungen, erhalten. 

Für die Anwendung der Nettomethode spricht nach Auffassung des BAG entscheidend das gesetzgeberische Ziel. 

Sie führe durchweg zu plausiblen und dem Gesetzeszweck dienenden Ergebnissen. Sie sichere den mit den Pfän-

dungsschutzvorschriften beabsichtigten sozialen Schutz des Schuldners und vermeide die mit der Bruttomethode 

einhergehende und mit der gesetzgeberischen Absicht in keinem vernünftigen Zusammenhang stehende Be-

nachteiligung des Pfändungsgläubigers. 
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Die Nutzung ist nicht gesetzlich verpflichtend, durch das Grundsatzurteil des BAG ist die Berechnung des pfändba-

ren Betrags nach der bisherigen Bruttomethode in zukünftigen Abrechnungen allerdings anfechtbar. 

Darauf haben wir reagiert und bieten seit der Version 8.8.4 von TOPIX:8 in unserer Pfändungsberechnung die Net-

tomethode an.  

In den Pfändungseinstellungen im Mitarbeiterdatensatz unter Lohnstammdaten > Nebenleistungen  > Pfändung 

gibt es dazu die neue Einstellung Art der Berechnung. Hier stehen sowohl die bisherige Bruttomethode als auch 

die neu entwickelte Nettomethode zur Auswahl. In neu angelegten Pfändungen ist die Nettomethode als Standard 

voreingestellt. 

 

Den genauen Ablauf der Berechnung können Sie wie auch bei der Bruttomethode im Datensatz der Lohnabrech-

nung unter dem Reiter Formeln einsehen. Da die Pfändungsberechnung nach der Nettomethode vor Durchfüh-

rung der eigentlichen Entgeltabrechnung abläuft, sind die Berechnungsschritte im oberen Teil der Auflistung zu 

finden. 
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Falls Sie eine bisherige, noch nicht abgeschlossene Lohnpfändung nach der Bruttomethode auf die Nettomethode 

umstellen möchten, setzen Sie in der aktiven Pfändung das Feld Erledigt auf Ja und füllen Sie das Gültig bis-
Datum aus. Das Datum sollte der letzte Tag des Monats sein, für den Sie die Lohnabrechnungen schon erstellt ha-

ben. 

Mittels der Schaltfläche Duplizieren legen Sie eine weitere Pfändung mit denselben Angaben an. Die Gültigkeit 

wird automatisch zum 01. des nächsten Monats erzeugt, Sie müssen nun lediglich die Art der Berechnung auf die 

Nettomethode umstellen, das Feld Erledigt wieder auf Nein stellen und den Pfändungsrestbetrag der bisherigen 

Pfändung als neuen Pfändungsbetrag in € eingeben. 
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7.4 UV-Journal 

Für eine bessere Übersichtlichkeit der abgegebenen Werte zur Unfallversicherung ist ein neuer Ausdruck zu den 

Werten der Berufsgenossenschaften in TOPIX:8 integriert.  

Der Druck ist über Auswertungen > Lohnbuchhaltung > UV-Journal aufrufbar. 

 
 

 

Für jedes der gewählten Jahre und für jede in den Mitarbeitern eingetragene Unfallversicherung wird ein eigener 
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Ausdruck erstellt. Für jeden Mitarbeiter werden die Meldungen nach DEÜV mit UV-Baustein und dessen Werte auf-

gelistet. Wurden mehrere Gefahrentarifstellen (GTS) genutzt, so wird für jede GTS eine Zwischensumme gebildet. 

Falls Meldungen von den Annahmestellen fehlerhaft abgewiesen wurden, werden sie auf dem Ausdruck inklusive 

der zurückgemeldeten Fehlernummer auch aufgeführt. 

7.5 Umlagepflichtiger Einmalbezug 

Zeitversetzt ausgezahlte Entgeltbestandteile, wie z. B. Mehrarbeitsvergütungen oder Provisionen, sind beitrags-

rechtlich dem Monat zuzuordnen, für den sie gezahlt werden. Das bedingt regelmäßig eine Rückrechnung und da-

mit eine Korrektur des jeweiligen Monats. Kontinuierlich im nächsten oder übernächsten Entgeltabrechnungs-

zeitraum zeitversetzt ausgezahlte Entgeltbestandteile können diesem Abrechnungszeitraum zugeordnet werden. 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben klargestellt:  „Werden variable Arbeitsentgeltbestandteile 

auch nicht im nächsten oder übernächsten Entgeltabrechnungszeitraum ausgezahlt, sondern angespart, wird es im 

Rahmen von Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherungsträger nicht beanstandet, wenn die angesammelten 

Arbeitsentgelte noch im selben Kalenderjahr oder spätestens bis März des Folgejahres tatsächlich ausgezahlt wer-

den. In diesen Fällen kann für die Nachzahlung aus Vereinfachungsgründen auch die Regelung für einmalig gezahl-

tes Arbeitsentgelt mit der Maßgabe angewendet werden, dass die anteilige Beitragsbemessungsgrenze des 

Nachzahlungszeitraums zugrunde zu legen ist. Damit wird eine abrechnungstechnisch aufwändige Rückrechnung 

vermieden.“ 

☛ Diese Einmalbezüge sind jedoch umlagepflichtig. 

In TOPIX:8 ist es nun möglich, diese Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz aus Arbeitsentgeltbestand-

teilen zu berechnen, die aufgrund dieser Vereinfachungsregelung wie einmalig gezahltes Arbeitsentgelt behandelt 

werden. 

Hierzu existiert in den Lohnarten das neue Kennzeichen Umlagepflichtig im Bereich Einmalbezüge. Einzig in der 

Systemlohnart „114 Einmalige Zuwendungen umlagepflichtig“ ist diese Option bereits aktiviert. Sollen weitere 

Lohnarten mit diesem Merkmal genutzt werden, müssen diese selbst angelegt und das Kennzeichen darin gesetzt 

werden: 

 

Beispiel: 

Ein Mitarbeiter erhält im Jahr 2013 von Januar bis Dezember ein Gehalt von 5.700,00 EUR.  

Es ergibt sich bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 5.800,00 EUR eine SV-Luft von 12 * 100,00 EUR = 1.200,00 

EUR. Für die Umlage sind ebenso noch 1.200,00 EUR frei. 

In 2014 erhält der Arbeitnehmer weiterhin 5.700,00 EUR. Im Februar erfolgt eine (nicht umlagepflichtige) Einmalzah-

lung von 1.200,00 EUR, die durch Anwendung der Märzklausel dem Dezember 2013 zugeordnet und dort verbei-
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tragt wird. Die SV-Luft im Dezember ist somit aufgebraucht, die kumulierte Umlage-Luft für 2013 beträgt weiterhin 

1.200,00 EUR.   

 

Im März 2014 bekommt der Arbeitnehmer eine Überstundenabgeltung von 1.200,00 EUR (umlagepflichtiger Ein-

malbezug) ausgezahlt, für die ebenfalls die Märzklausel eintritt. Da der Charakter der Nachzahlung als laufendes 

Arbeitsentgelt bleibt, wirkt sich diese Zahlung auch auf die Umlage aus. Die SV-Luft ist durch den Februar-

Einmalbezug schon aufgebraucht, allein die Umlage in der Märzklausel hat ein Brutto von 1.200,00 EUR: 
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8 Sonstiges in der SV 

8.1   Kurzarbeit 

Die Förderdauer des konjunkturellen Kurzarbeitergeldes beträgt nach der gesetzlichen Bezugsfrist sechs Monate. 

Sie kann durch Rechtsverordnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) verlängert werden. In 

2013 betrug die Bezugsfrist aufgrund einer Rechtsverordnung des BMAS zwölf Monate. Die ursprünglich bis 

31.12.2013 gültige Verordnung wurde bis zum 31.12.2014 verlängert. Somit ist weiterhin eine Kurzarbeit-Bezugsfrist 

von 12 Monaten möglich. 

Umsetzung in TOPIX:8 

Seit 01.01.2014 gelten des Weiteren neue Versionen der Ausdrucke „Leistungsantrag konjunktureller Kurzarbeit 

(107)“ sowie „Abrechnungsliste für konjunkturelles Kug (108)“. Beide Ausdrucke zum Kurzarbeitergeld wurden auf 

den aktuellen Stand gebracht. 

Neu in diesen Ausdrucken ist das Korrekturkennzeichen. Für jeden Mitarbeiter wird gespeichert, ob für ihn schon 

ein Kug-Ausdruck erzeugt wurde. Sollte sich an der Abrechnung danach (z. B. aufgrund von Rückrechnungen) et-

was ändern, erkennt TOPIX:8 für diese Lohnabrechnung, ob bereits ein Ausdruck erstellt wurde. Auf einem erneu-

ten Druck der Kug-Listen wird das Korrekturkennzeichen automatisch richtig hinterlegt. 
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8.2  Entgeltbescheinigungsverordnung seit dem 01.07.2013 

Zum 01. Juli 2013 trat die Entgeltbescheinigungsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in 

Kraft. Diese Verordnung gibt vor, welche Inhalte die Entgeltbescheinigung enthalten muss. Außerdem werden Ent-

geltbegriffe wie z.B. „Gesamtbrutto“, „Nettoentgelt“ und „Auszahlungsbetrag“ verbindlich vom Gesetzgeber defi-

niert. 

Die Entgeltbescheinigung dient nicht allein der Information des Beschäftigten, sondern wird vielfach zum Nachweis 

des Arbeitsentgelts gegenüber öffentlichen Stellen und anderen Dritten verwendet. Aufgrund des weiten Rahmens, 

der bisher vorgegeben war, unterschieden sich die Entgeltbescheinigungen in der Praxis zum Teil deutlich, so dass 

eine Nutzung der Bescheinigungen erschwert war.  

Umsetzung in TOPIX:8 

In den Grundeinstellungen (TOPIX:8/Datei > Einstellungen) stehen auf der Seite Lohnbuchhaltung > Darstel-
lung die beiden neuen Formulare Entgeltabrechnung (Standard) sowie Entgeltabrechnung (ohne Verdienstbe-
scheinigung) zur Auswahl: 

 
Seit der TOPIX:8-Version 8.8.3 ist das Formular Entgeltabrechnung (Standard) automatisch ausgewählt. 

Änderungen im Aufbau der Entgeltabrechnung 

Im Kopf der Entgeltabrechnung: 

  Hier werden Anrede und Name des Ansprechpartners angegeben, sofern dieser in den Grundeinstellungen auf 

der Seite Lohnbuchhaltung  unter Ansprechpartner Entgeltabrechnung eingetragen ist. 

  Der taggenaue Zeitraum der Abrechnung ist aufgeführt. 

Im oberen Teil: 

 Hier finden Sie die Stamminformationen des Mitarbeiters (wie bisher). 

Allerdings wurden diese um einige Angaben erweitert. Neben der Betriebsstätte ist auch die Steuer-ID-Nr. da-

zugekommen. 

  Des Weiteren werden Steuerfrei- und Hinzurechnungsbetrag sowohl jährlich als auch monatlich aufgeführt. 

 Das Feld Fahrten wurde um die zu 0,002% versteuerten Fahrten erweitert. 
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Der obere Teil der Entgeltabrechnung 

Im mittleren Teil der Entgeltabrechnung: 

 Hier sind die genutzten Lohnarten aufgelistet. 

  Neben der Angabe, ob die Lohnart steuer- bzw. sozialversicherungspflichtig ist, findet sich dort nun auch die In-

formation, ob sie zum Gesamtbrutto gehört oder als Einmalbezug anzusehen ist. 

 Außerdem werden Entgeltumwandlungen und pauschal versteuerte oder verbeitragte Lohnwerte kenntlich 

gemacht. 

 
Der mittlere Teil der Entgeltabrechnung 

 
Eine Legende zu den Angaben des mittleren Teils finden Sie im Fuß der Entgeltabrechnung 

Im Bereich Steuer/Sozialversicherung haben sich drei Dinge geändert: 

 

 Die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegeversicherung werden nicht mehr hier, sondern 
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unter den Nettobezügen (Arbeitgeberzuschuss) und –abzügen (abzuführender Gesamtbrutto) aufgelistet. 

 Eine abgewälzte pauschale Steuer wird nicht mehr in den Netto-Bezügen, sondern schon vor der Ermittlung 

des Gesamtbruttoentgelts innerhalb der Lohnwerte angezeigt. 

 Die Bruttobeträge von KV/PV bzw. RV/AV werden nicht mehr gemeinsam dargestellt. Vielmehr wird für jeden 

Zweig der Sozialversicherung das jeweilige Brutto angezeigt. 

So sieht eine vollständige Entgeltabrechnung aus: 
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8.3  Beispiel bAV – nur arbeitgeberfinanziert 

Für den Arbeitnehmer wird eine Arbeitgeberleistung zur Zukunftssicherung i.H.v. 50,00 Euro (Schlüssel 170) abge-

rechnet. 

Die Lohnart 170 wird im Brutto-Teil in der Spalte Gesamt-Brutto mit N (Nein) aufgeführt und somit diesem nicht hin-

zuaddiert. Im Netto-Teil wird der Betrag nicht mehr ausgewiesen. 
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8.4 Beispiel bAV – Arbeitgeberleistung und Gehaltsverzicht (Mischfall) 

Für den Arbeitnehmer werden eine Arbeitgeberleistung zur Zukunftssicherung i.H.v. 50,00 Euro (Schl. 170) sowie 

ein Gehaltsverzicht i.H.v. 100,00 Euro (Schl. 172) abgerechnet. 

Die Lohnart 170 wird im Brutto-Teil in der Spalte Gesamt-Brutto mit N (Nein) aufgeführt. Die Lohnart 172 wird im 

Gesamt-Brutto mit einem U (Entgeltumwandlung) dargestellt. Im Netto-Teil wird nur der Betrag aus der Gehalts-

umwandlung abgezogen. 
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9 Personalkalender 2014 
In vorherigen Versionen des Personalkalenders (bis TOPIX:8-Version 8.8.6) wurden die Resturlaubstage mit der Er-

stellung der Lohnabrechnung oder optional mit der Erstellung der Zeitabrechnung aktualisiert. Die Salden stimmten 

deshalb immer erst mit der Abrechnung. Bei einer Korrektur von Urlauben musste die Lohnabrechnung storniert 

und neu erstellt werden. Wenn man dem Mitarbeiter eine zusätzliche Urlaubsgutschrift geben wollte, war es not-

wendig, den Resturlaub zu überschreiben - ein Protokoll über die Gründe dieser Änderung entstand dabei nicht. 

In der neuen Version (ab TOPIX:8-Version 8.8.7) berechnet der Personalkalender die Resturlaubstage eigenständig 

und taggenau. Der Resturlaub hat also immer den heutigen Stand (inkl. des an diesem Tag eingetragenen Urlaubs). 

Die Jahresurlaubstage, die Resturlaubstage aus dem Vorjahr und jede weitere Urlaubsgutschrift werden nun in ei-

ner eigenen Liste protokolliert und sind damit immer nachvollziehbar. 

Die früher notwendige Funktion, den Jahreswert in das neue Jahr zu übernehmen, muss nicht mehr ausgeführt 

werden. Die Übernahme geschieht automatisch zum Jahreswechsel. 

9.1 Voreinstellungen 

In den TOPIX:8-Grundeinstellungen sind diverse Voreinstellungen für den Personalkalender möglich: 

 

Bereich Feiertage 

Bundesland 
Wählen Sie hier das Bundesland aus, das für die Erkennung der Feiertage gelten soll. 

Bundesland aus Mitarbeiter verwenden 
Optional können Sie hier einstellen, dass das Bundesland für die Feiertagserkennung benutzt werden soll, das in 

der Mitarbeiteradresse hinterlegt ist. 

Bereich Anträge 

Antrag als Termin anlegen 
Hier können Sie auswählen, zu welchem Zeitpunkt ein Antrag automatisch im Terminkalender angelegt werden 

soll. Voreinstellung ist Nie. 
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Anträge automatisch genehmigen wenn keine zu Genehmigten Mitarbeiter hinterlegt sind 
Normalerweise wird ein Antrag nur genehmigt, wenn ein dazu Berechtigter bei einem Mitarbeiter hinterlegt ist. 

Dieses Verhalten lässt sich hier so verändern, dass eine Genehmigung automatisch erfolgt. 

Abgelehnte Anträge im Terminkalender nicht löschen 
Normalerweise werden abgelehnte Anträge automatisch aus dem Terminkalender gelöscht. Wenn Sie dies nicht 

möchten, haken Sie diese Option an. 

Bereich Kalender 

In der Liste der Eintragsarten können Sie die Anzeigefarben für die einzelnen Kalendereinträge einstellen. Durch 

Doppelklick auf eine Eintragsart erhalten Sie eine Farbpalette. Die gewählte Farbkombination wird in der Liste 

angezeigt. 

Mit Klick auf die Schaltfläche Alle Farben zurücksetzen werden auf die vorgegebenen Standardfarben zurück-

gestellt. 

Bei Kalendereintrag Termin automatisch erstellen 
Personalkalendereinträge können Sie auch als Termine in den Terminkalender eintragen lassen. Im Normalfall 

müssen Sie das für jeden einzelnen Personalkalendereitrag angeben. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden 

die Termine automatisch erstellt. 

9.2 Neue Seite "Kalender Salden/Optionen" 

In der Mitarbeitermaske finden Sie die neue Seite Kalender Salden/Optionen: 

 

Bereich Urlaub 

Der Jahresurlaubsanspruch im Bereich Urlaub bezieht sich immer auf das nächste Jahr. Das Feld wird zum Jah-

reswechsel in die Liste Urlaubsbuchungen gebucht.  

Wenn ein Mitarbeiter unterjährig eintritt, ist zunächst der anteilige Urlaub in das Feld Jahresurlaubsanspruch ein-
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zugeben. Nach dem Sichern des Mitarbeiterdatensatzes sind die Urlaubsbuchungen vorhanden, und Sie können 

den vollen Anspruch für zukünftige Kalenderjahre in das Feld Jahresurlaubsanspruch eintragen. 

Die Option Urlaubsgutschrift zum Eintrittsdatum bedeutet, dass die Jahresurlaubstage nicht zum 1. Januar gut-

geschrieben werden, sondern jedes Jahr zum Eintrittstag und -monat des Mitarbeiters. 

Bereich Urlaubsberechnung: 

 
 

Jahresurlaubsanspruch Der Jahresurlaubsanspruch, der zum 31.12 im Bereich Urlaub stand. 

Resturlaub aus Vorjahr Der Resturlaub mit Stand vom 31.12 aus dem Vorjahr 

Sonstiger Urlaubsanspruch Alle manuellen Buchungen in der Liste Urlaubsbuchungen. Dies können 

z.B. Urlaubsgutschriften für Schwerbehinderte oder Überstundenumwand-

lungen in Urlaubstage sein. 

Urlaubsanspruch (2014) Die Summe aus den vorhergehenden drei Feldern 

Verbrauchter Urlaub Alle genehmigten Urlaubstage bis zum heutigen Tag 

Resturlaub heute Differenz aus Urlaubsanspruch (2014) – Verbrauchter Urlaub 

Verplanter Urlaub Alle genehmigten und ungenehmigten Urlaubseinträge ab morgen bis zum 

31.12. des Jahres 

Unverplanter Urlaub Differenz aus Resturlaub heute – Verplanter Urlaub 

☛ Genauso wie im Bereich Urlaubsberechnung werden die Urlaubssalden nun auch in meinTOPIX für iOS, Mac 

und Windows ausgewiesen. 

Erkennung von Arbeitstagen 

 

Für der Arbeitstage wird ggf. auf das Zeitmodell zugegriffen, das für den Mitarbeiter hinterlegt ist (falls das Modul 

Zeiterfassung lizenziert ist). Andernfalls wird die Einstellung der Arbeitstage aus dem Mitarbeiterdatensatz über-

nommen. Mittels der Option Arbeitstage nicht aus Zeiterfassung errechnen lässt sich der Zugriff auf das Mitarbei-

ter-Modell optional abschalten. 

Buchungen einfügen 

 

Zum Jahreswechsel werden die Werte aus dem Jahresurlaubsanspruch sowie der Resturlaub aus dem Vorjahr in 
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die Liste Urlaubsbuchungen eingefügt. Hier können Sie auch Ihre eigenen Zu- und Abbuchungen einfügen, wenn 

Sie z.B. Überstunden in Urlaub umwandeln können. Diese Eingaben werden im Bereich Urlaubsberechnung im 

Feld Sonstiger Urlaubsanspruch summiert. 

☛ Beachten Sie dabei, dass Ihre Eingaben erst zum Buchungsdatum eingerechnet werden. Die Abbildung zeigt ein 

Beispiel: Hier verfällt der Resturlaub aus dem Vorjahr zum 01.04.2014. Da "heute" der 10.01.2014 ist, wird dies 

jedoch nicht beachtet, erst ab dem 01.04.2014 werden die 9,50 Tage abgezogen. 

In der Liste Urlaubsbuchungen sind die folgenden Eintragsgründe auswählbar: 

 

➽ Wenn Sie im Personalkalender (Seite Kalender) Korrekturen für das Vorjahr vornehmen, müssen Sie den 

Resturlaub aus dem Vorjahr auf der Seite Kalender Salden/Optionen mit dem Eintragsgrund Resturlaub 
aus dem Vorjahr korrigieren. TOPIX:8 fordert Sie per Dialog dazu auf: 

 

Jahressummen 

 

Im Bereich Jahressummen können Sie die Jahressummen für die letzten 10 Jahre rückwirkend summieren lassen 

(in vorherigen Versionen war dies nur für das Vorjahr möglich). 
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9.3 Neue Kalendereinträge 

Im Personalkalender (Seite Kalender) wurden die Kalendereinträge neu sortiert und gruppiert. 

Folgende neue Kalendereinträge wurden hinzugefügt: 

 Kind ist Krank 
 Kind ist Krank (ohne LFZ) 
 Kug-Krankheit 
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10  Jahreswechseltätigkeiten 

10.1  Tätigkeiten vor der Januarabrechnung 

 Beitragssatzabgleich der Krankenkassen  

 Prüfung/Änderung der U1- und U2-Sätze  

 

 Prüfung der Grenze „30 Arbeitnehmer“ zum U1-Verfahren  

  Prüfung der Minijob- und Gleitzonenregelung  

 Krankenversicherungsfreiheit prüfen. 

 Anfordern der Bescheinigung der privat Krankenversicherten (§257 SGB V)  

 Bescheinigung der Vorsorgeaufwendungen nach §10 zur Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug 

10.2 Sonstige Tätigkeiten 

 Lohnsteuerbescheinigungen (bis 28.02.) erstellen.  

 Erstellung der Lohnkonten  

 Versendung der Jahresmeldung nach DEÜV Meldegrund 50 spätestens am 15.02.2014 

 UV-Journal erstellen.  

 FiBu-Konten in den Lohnarten überprüfen. 

 Meldebogen zur Künstlersozialkasse 2013 

 Anzeigeverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht zum 31.03. 
 


